
 
 
 

Ordentliche Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft 

München, Dienstag, den 06. Juni 2023 

 

Bericht des Vorstands 

Ausnutzung Genehmigtes Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre im Oktober 2022 

 

 

Der Vorstand der BayWa Aktiengesellschaft erstattet über die teilweise Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre den 

nachfolgenden Bericht. Dieser Bericht ist ebenfalls ab dem Zeitpunkt der Einberufung 

über die Internetseite der Gesellschaft unter www.baywa.com/hauptversammlung 

zugänglich und wird auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre 

zugänglich sein. Der Bericht wird den Aktionären auf Verlangen unverzüglich einmalig 

mit einfacher Post zugesandt.  

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 28. Juli 2020 den Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 25. Mai 2025 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu nominal 5.000.000,00 Euro durch 

Ausgabe neuer auf den Namen lautender vinkulierter Stückaktien gegen Bareinlagen an 

Mitarbeiter der BayWa Aktiengesellschaft und der mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. 

Aktiengesetz verbundenen Unternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Eine 

erste teilweise Ausnutzung in Höhe von 357.496,32 Euro erfolgte im Rahmen einer im 

Oktober 2020 durchgeführten Kapitalerhöhung, so dass das Genehmigte Kapital 2020 

auf 4.642.503,68 Euro reduziert wurde. Dieses Genehmigte Kapital 2020 wurde im 

Oktober 2021 erneut teilweise in Höhe von 578.304,00 Euro ausgenutzt, wodurch sich 

das Genehmigte Kapital 2020 auf 4.064.199,68 Euro reduzierte (§ 5 Abs. 2 der Satzung). 

Im Oktober 2022 wurde das Genehmigte Kapital 2020 nochmals in Höhe von 557.516,80 

Euro ausgenutzt, wodurch sich das Genehmigte Kapital 2020 weiter auf 3.506.682,88 

Euro reduzierte. Dabei wurde das Bezugsrecht der Aktionäre im Rahmen der Erhöhung 

des Grundkapitals, die am 24. Oktober 2022 in das Handelsregister der Gesellschaft 

eingetragen wurde, ausgeschlossen. Es konnten von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern jeweils bis zu 42 Aktien zu einem Ausgabebetrag von 25,32 Euro je Aktie 

gezeichnet werden, was zu dem betreffenden Zeitpunkt 60 Prozent des Vortags-

Schlusskurses im Xetra-Handel von 42,20 Euro je Aktie entsprach.  

 



 
 
 

Im Jahr 2022 haben 5.626 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Angebot 

Gebrauch gemacht und insgesamt 217.780 vinkulierte Namensaktien gezeichnet. Im 

Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 

91.250.199,04 Euro um 557.516,80 Euro durch Ausgabe von 217.780 neuen auf den 

Namen lautenden Stückaktien auf 91.807.715,84 Euro erhöht. Das Volumen der 

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss entsprach 

damit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von circa 0,61 Prozent 

des Grundkapitals – bezogen auf das zum Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2020 vorhandene Grundkapital.  

 

Die neuen Aktien wurden durch die UniCredit Bank AG, München, gezeichnet, mit der 

Verpflichtung, diese Aktien zur Verfügung der BayWa Aktiengesellschaft, München, zu 

halten. Die BayWa Aktiengesellschaft hat diese Aktien ausschließlich an 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft ausgeben, die das im Jahr 2022 

unterbreitete Angebot zum Erwerb von Belegschaftsaktien angenommen haben. Die 

neuen Aktien wurden gemäß dem Beschluss des Vorstands vom 27. September 2022 

von der UniCredit Bank AG zum Ausgabebetrag von 25,32 Euro gezeichnet und mit der 

Maßgabe übernommen, die neuen Aktien nach Weisung der Gesellschaft zum 

Vorzugskurs von 25,32 Euro an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft zu 

übertragen. Der Aufsichtsrat hat diesem Beschluss des Vorstands über die Festlegung 

des Platzierungspreises mit Beschluss im Umlaufverfahren im September 2022 und 

Oktober 2022 zugestimmt. 

 

Die neuen Aktien werden prospektfrei in den Handel im regulierten Markt (Prime 

Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Bruttoemissionserlös 

aus der Kapitalerhöhung betrug 5.514.189,60 Euro.  

 

Durch die Ausgabe neuer Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der 

Gesellschaft, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BayWa Aktiengesellschaft 

und der mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen am Erfolg 

beteiligt, das Interesse an der BayWa-Aktie gestärkt und eine höhere Identifikation mit 

den Unternehmensergebnissen erreicht werden. Ferner soll die Bindung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BayWa Aktiengesellschaft und der mit ihr im Sinne 

der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen an die BayWa Aktiengesellschaft 

erhöht werden. Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre hat die 

Gesellschaft von der unter anderem in § 202 Abs. 4 Aktiengesetz zum Ausdruck 

kommenden Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei Barkapitalerhöhungen zur 

Ausgabe neuer Arbeitnehmeraktien Gebrauch gemacht. 

 



 
 
 

Aus den vorstehenden Erwägungen war der unter Beachtung der Vorgaben des 

Genehmigten Kapitals 2020 bei dessen Ausnutzung vorgenommene 

Bezugsrechtsausschluss insgesamt sachlich gerechtfertigt. Der Vorstand ist auf Basis 

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28. Juli 2020 gemäß § 5 

Abs. 2 der Satzung noch bis zum 25. Mai 2025 ermächtigt, das Grundkapital der 

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu 

nominal 3.506.682,88 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender vinkulierter 

Stückaktien gegen Bareinlagen an Mitarbeiter der BayWa Aktiengesellschaft und der mit 

ihr im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen zu erhöhen. 

 


